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Hausordnung  
 (Stand Juli 2022)  

 
 

Zweck der Hausordnung ist es, Ihnen den Aufenthalt im Gesundheits-Hof so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Für ein harmonisches Miteinander bitten wir Sie, die nachfolgenden 
Regelungen einzuhalten.  
 
Mit Inanspruchnahme eines Angebotes/einer Leistung der Gesundheits-Hof GmbH & Co. KG 
erkennen Sie die folgende Hausordnung an.  
 

Sollten sich Fragen oder Unklarheiten ergeben, sprechen Sie uns bitte an.  
 
 

A. Geltungsbereich der Hausordnung 
Die Hausordnung ist Bestandteil der Leistungs- und Therapievereinbarung und bezieht sich auf sämtliche 
Räumlichkeiten der Gesundheits-Hof GmbH & Co. KG (kurz: Gesundheits-Hof). 
 

B. Verhalten in den Räumlichkeiten des Gesundheits-Hofs 
 

Rauchen und Alkoholkonsum 
Das Rauchen sowie der Konsum von Alkohol sind im gesamten Gesundheits-Hof untersagt. Alkoholisierten 
Personen wird der Zutritt zur Einrichtung verweigert. 
 

Kleiderordnung 
Während des Aufenthaltes im Gesundheits-Hof tragen Sie bitte jederzeit angemessene und funktionelle 
Kleidung. Vor allem sind entsprechend saubere und für den Innenbereich geeignete, geschlossene Schuhe zu 
tragen. 
 

Hygiene 
Bitte legen Sie beim Gerätetraining ein Handtuch von ausreichender Größe unter. 
 

Insbesondere nach dem Herz-Kreislauf-Training sind die benutzten Geräte mit den dafür vorgesehenen 
Reinigungsmitteln zu säubern. 
 

Das Rasieren, Zähneputzen, Nägel- und Haareschneiden oder ähnliche Körperbehandlungen sind aus 
hygienischen Gründen zu unterlassen. 
 

Sicherheit 
Sämtliche Trainingsgeräte und Hilfsmittel dürfen erst nach eingehender Einweisung durch das therapeutische 
Fachpersonal des Gesundheits-Hofs genutzt werden. Für das Training dürfen ausschließlich die vorhandenen 
Geräte und Hilfsmittel des Gesundheits-Hofs genutzt werden. 
 

Unkontrolliertes Fallenlassen von Gewichten jeder Art gilt es, zu vermeiden. 
 

Für das Training auf der Fläche der Medizinischen Trainingstherapie sowie in den Kursräumen ist festes 
Schuhwerk zu tragen. Ausnahmen, z. B. bei bestimmten Koordinationsübungen, werden von den 
Therapeut*innen und Trainer*innen auf Ihrem Trainingsplan entsprechend ausgewiesen bzw. angesagt. 
 

Aufgrund der hohen Verletzungsgefahr durch Scherben bitten wir um Verständnis, dass die Mitnahme von 
Glasflaschen oder Gläsern verboten ist. 
 

Weisungsgebundenheit 
Die Mitarbeiter des Gesundheits-Hofs stehen Ihnen für Fragen und Informationen gern zur Verfügung. Um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es notwendig, dass Sie den Anweisungen der 
Mitarbeiter*innen in jedem Fall Folge leisten. 
 
 
 Bitte wenden!  
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Unberechtigte Nutzung 
Personen, die die Räumlichkeiten des Gesundheits-Hofs unberechtigt nutzen, werden der Einrichtung 
verwiesen und bei den zuständigen Behörden angezeigt. Zudem wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
50,00 EUR erhoben und sofort zur Zahlung fällig. 
 

Die Weitergabe des Mitgliedsausweises an Dritte ist den Kunden untersagt und kann - bei Feststellung dieses 
Missbrauches - die fristlose Kündigung der Leistungsvereinbarung zur Folge haben. 
 

Öffnungs- und Schließzeiten  
Je nach Leistungsvereinbarung stehen dem Kunden, bzw. den Patienten innerhalb der jeweils aktuellen 
Öffnungszeiten die Räumlichkeiten des Gesundheits-Hofs zur Nutzung offen. Wir bitten darum, die Fläche der 
Medizinischen Trainingstherapie sowie die Kursräume pünktlich zu verlassen, damit Sie sich noch in Ruhe 
umkleiden können. Dies bedeutet für Sie: 

• Montag - Donnerstag spätestens 20:00 Uhr 

• Freitags spätestens 18:00 Uhr 

• Samstags spätestens 13:00 Uhr. 
 

Parkplätze 
Den Kund*innen stehen während des Aufenthaltes im Gesundheits-Hof unentgeltlich Tiefgaragenstellplätze 
zur Verfügung. Die zur Benutzung vorgesehenen Tiefgaragenstellplätze sind entsprechend beschildert.  
 

Bitte berücksichtigen Sie, dass die kopfsteingepflasterte Hoffläche auch der Laufkundschaft der umliegenden 
Geschäfte als Parkfläche dient. Sollten die ausgewiesenen Tiefgaragenstellplätze vorübergehend belegt sein, 
weichen Sie bitte auf das rückseitige Wohngebiet aus. Bitte parken Sie nicht unbefugt auf einem 
Anwohnerparkplatz. 
Weiterhin bitten wir Sie, zu beachten, dass der gekennzeichnete Behindertenparkplatz vor der Eingangstür 
ausschließlich für Menschen mit einer Gehbehinderung reserviert ist. 
 

Verlust von Gegenständen  
Der Gesundheits-Hof übernimmt keine Haftung für verlorengegangene Gegenstände. Wir empfehlen Ihnen, 
Wertgegenstände und größere Geldbeträge zu Hause zu lassen. Fundsachen können am Empfang 
abgegeben werden. Die Abholung von Fundsachen kann am Empfang unter Nachweis der 
Eigentümerstellung erfolgen. 
 

Haftung 
Der Gesundheits-Hof und dessen Personal haften nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten beruhen. Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Schaden entstehen oder eine 
Person verletzt werden, ist das Personal sofort zu informieren, damit umgehend entsprechend notwendige 
Maßnahmen eingeleitet werden können. 
 

Garderobenschränke 
Für die Verwahrung Ihrer Garderobe und persönlicher Dinge während Ihres Aufenthaltes im Gesundheits-Hof 
stehen Ihnen in den Umkleideräumen Garderobenschränke zur Verfügung. Die Schließung erfolgt durch 
Einwurf einer 1-Euro-Münze. Jeder Kunde ist für die korrekte Schließung seines Garderobenschrankes selbst 
verantwortlich. Der Gesundheits-Hof übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung 
persönlicher Gegenstände. Die Garderobenschränke stehen ausschließlich für die Dauer des jeweiligen 
Aufenthaltes zur Verfügung und dürfen nicht dauerhaft belegt werden. Schränke, die offensichtlich dauerhaft 
belegt sind, werden geöffnet und der vorgefundene Inhalt am Empfang zur Abholung hinterlegt. 
 

Sonstiges 
 

Für das Training am Samstag nutzen Sie bitte den Eingang 251b (zwischen Buddenhagen und Schilling). Dort 
ist leider kein Fahrstuhl vorhanden. 
 

Die Tiefgarage ist an den Samstagen nicht befahrbar und wir bitten Sie in den umliegenden Straßen zu 
parken. 


